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unb mit größerer 33eret^ttguttg ; „2Bie man's treibt, fo gept'S."
— Obfcpott nun Sebermann bie padenbe SBaprpeit biefer
SBorte anerfennen mufe, fo ift man bocp in unferer 3eit
bariiber, m te man eS zu treiben bat, um öorwärtS p !om«

men, öielfacp anberer Slnficpt als unfere Borfapren. Btit
überlegenem Säcpeln, mit bem BeWufetfein, baS oerftelje ich

beffer, jagt unS mopl ein angebenber junger ©efdjäftSmann :

„3a, baS mar in früheren Seiten möglidj beute ift baS

ganz anberS geworben, beute wiE bie SBelt betrogen fein;
eS fommt nur barauf an, wer baS beffer unb liebenSWür«

biger p ©taube bringt." Samit glaubt er auf bem beften
SBege p fein, in fürjefter Seit ein reicher SJtann zu toerben,
Weit er fpegiett auf bie „Summen" rennet, bie itacb einer
alten Erfahrung in ber Söelt nicfjt auSfterben werben. SIber

ift eS fcbon eine nichts weniger als. beneibenSWerthe Epiftenz,
bie fi<f) auf bie geiftigen Btängel Slnberer grünbet, fo wirb
eS fiib auch tu ben meiften Ratten in nicht allplanger Seit
bocî) als öerfeplte ©pefulation perauSfteEen, unb bafe wenig«
ftenS ba, Wo eS fiep um bie Befriebigung ber notbwenbigften
SebenSbebingungeit fianbelt, auch bie Summen mit ber Seit
gewifeigt werben unb ficb hüten, ba p taufen, wo fie burcf)
unreelles ©ebapren ausgebeutet werben, ift febr halb öorauS«

pfeben unb mit gWingenber Sîotfjwenbigïeit wirb fich fowopl
im Saben beS Kaufmannes, als in ber SBerfftatte beS probu«
Zirenben fèanbwerferS bie alte, aber golbene Begel auch in
unferer Seit al? wahr erWeifen, welche beißt : „Ehrlich währt
am längften." 2Bte aber im SIEgemeinen bie Ehrlichfeit ber
befte unb pberläffigfte ©runbfafe ift, welker jeber (Sgifteng,
jebent ©treben erft feften unb fiebern Stoben gibt, welcher
bem Kattfmamte, ber im ©rofeen arbeitet, Käufer unb Kunben
herbeizieht unb fefthätt, fo ift eS auch im Kleinen. Sie Un=

ehrtichfeit im §anbel unb SBanbet gleicht jenen punger«
quellen, welche zu Seiten mit grofeer SöafferfüEe peröor«
fprubeln, bantt aber für lange 3eit plößließ üerfiegen. Sabei
fattn eS freilich nicht ausbleiben, baff eS (Sinzeinen, Welche

fich um biefen oberften ©runbfafe nicht fümmern, bennoch

gelingt, fich emporzuarbeiten. Slber auf folcpe 23eifpiele foil
ein junger ©efdpftSmann nicht fehen, fonbern auch bebenfen,
bafe bie @ßrlicj)£eit nicht bie einzige Empfehlung für ihn fein
barf. Ebenfo wie btefe ift Utnficht, ©efchäftSfenntnife, an«

genehme 3wrm beS BerfeprS mit feinen Kraben unb $leife
unb SluSbauer nothwenbig.

SSte oft hört man jagen: baS ift eine grunbehrliche paut,
aber er weife mit ben Beuten nicht umzugehen; ba oerbtrbt
ber Eine burch feine rauhe Umgangsform, was ein Slnberer,
ber Pielleicht lange nicht fo gut unb folib arbeitet, fpielenb
burch gewanbteS, freunblicheS, zuborfommenbeS Benehmen ge«

winnt. Ober, welchen peinlichen Einbruch macht eS auf bie

Kunben, wenn ber ©efepäftsinhaber fich tn feinem eigenen
SBaarenlager felbft nicht auSfennt unb erft nachfehen nrafe,
waS SiefeS ober SeneS foftet ober gar banadj fragen mufe.
SBie unangenehm berührt eS ben Kunben, wenn er am Sage,
wo er beftimmt barauf rechnet, feine befteEte SBaare ober
Slrbeit zu erhalten, bamit abgefertigt wirb: „3a, baS ift noep

nicht fertig." Unb baS Wieberhott fich täglich fiel hunbert
SJtal. SBie reimt fiep baS mit ben fortmährenben Klagen
über fchlecpien ©efcpäftSgang? 3Bie fehr mufe ein foleper @e«

fcpäftSmann in ben Slugen feiner Kraben perlieren, wenn er

fich uicfjt baran gewöhnt, biefelben prompt unb öerläfelicp zu
bebienen unb eine übernommene Slrbeit auch zur feftberfpro«
ebenen Seit fertig zu haben. Sticht weniger ift eS öon gröfe«

tem Bacptpeil für ihn, wenn er eine Slrbeit nicht PorauS be«

ftimmt berechnen fann. 2Bie häufig geflieht eS, bafe bei
ber BefteEung gleich nach bem BreiS gefragt wirb. ES ge«

flieht bieS meiftenS weniger barum, um benfelben mögliajft
niebrig gefteEt zu erhalten, als um fich überhaupt barüber

Zu orientiren unb fich erft bann entfchliefeen zu tonnen, SaS
ober 3eneS machen zu laffen. SBie peinlich ift eS bantt,
wenn ber Kunbe tommt, bie fertige Slrbeit unt ben feftbe«
fttmmten ißreiS übernehmen will unb bann erfährt, bafe bie»

felbe um 25 bis 50, ja felbft 100 Prozent mehr foftet. Ser
Kunbe ift gezwungen fich ZU fagen: „entweber ber Btann Per«

fteht fein ©efdjäft nicht, ober er wiß biep itbcrüortheilen."
Safe aber ein auf btefe Slrbeit bebienter, faunt gewonnener
Kunbe auf immer oerloren geht, ift baS unPermeiblidje Site«

fultat einer folepen ©ebaprung.
©ewife finb bie Seitoerpältniffe im SlEgemeineit für jebeS

gewerbliche Unternehmen fehr ungünftig unb bie Hoffnung
Bieler, fcpneE zu einem Bermögen zu gelangen, meiftenS
eine iEuforifcpe; aber zu einem anftänbigen, orbentlicpen SluS«

tommen fönnen unb werben eS aEe Siejenigen bringen, Welche

fich burch ehrliches ©ebahren, burch gefäEigeS benehmen
ihren Kitttben gegenüber auszeichnen, welche eS fich zur ftreng«
ften Pflicht machen, jebe übernommene Slrbeit zur berfpro«
chenett ©tunbe abzuliefern, Weil bie Kunbfdjaft fich lieber
gleich bom Slnfang an mit einem längeren Sermin befreunbet,
als bann zu>ei bis breimal umfonft zu fontmen. Sllfo bie
gröfetmöglichfte Bünftlicpfeit in ber SluSfüprung. Ein wei«

terer Bunft Pott größter SQ3icl)tigfeit ift eine genaue Berecp«

nung ber übernommenen Slrbeit. Sticht ben biEigften BreiS
ZU machen ift oortheilhaft, fonbern einen, folepen, ber eine

gute Slrbeit, wie ntan zu fagen Pflegt, mit einem bürgerlichen
Stufen möglich macht. Sticht überbieten, nicht fcpleubern,
fonbern eine richtige genaue Berechnung mit einem

anftänbigen, aber nicht übermäfeigen ©ewiitn. 216er biefen
BreiS banr. aucp feftpalten unb bei ber Stblieferung nicht
überfepreiten. Senn baS biScrebirt am aEermeiften. 9tur
einem foldtjert ©efcfeäftSmann tanu eS bei 3'Istfe unb SluS-
bauer auch in gegenwärtiger 3ett nicht fehlen, berfelbe wirb
niemals SJtangel an Slrbeit haben.

(Scmeïblidjeê ®iïbnnô§mefen.
Sie ©ewcrbefihulc für Sittich utib llnigcbmtg erfreut

fich ftetS etneS ftarten BefucheS; bie Sinzahl ber ©djüler
fchwanft feit 3ahreu gtoifcßen 400 unb 600. $ür baS lau«

fenbe ©emefter haben fich nicht weniger als 566 ©cfeüler
eingefchriebeu, welche erhebliche 3afE genitgenb bie Stoth=

Wenbigteit einer folchen Slnftalt beweist.
Sie ©dple bezwedt bie fyörberung ber beruflichen unb

theoretifchen SluSbilbung beS §anbWerfer§ unb SlrbeiterS.

3u biefem 3iele ftefeen bem Sehrling unb bem ©efeEen
bie Perfchiebenften Kurfe zur Berfügung in freier SBahl.
©inb bie Kenntniffe aus ber BoItSfchuIe währenb mehr«

jähriger Sehrzeit etWaS erblafet, fo fönnen biefelbetj in ben

Kurfen: Schreiben, ©efdjäftSauffal unb Steinen wieber auf«
gefrtfeht werben. 3ur Uebung öon Sluge unb §anb unb

zur Säuterung beS ©efchmadS empfiehlt fich Sebent, befon«
berS aber bem 3iwmermann, bem ©chloffer unb bem ©chreiner
baS greihanbzeichnen unb ïïtobeEiren; bem SJtaler, Sitho«
graphen unb Xplographen ift baS f^reihanbzeichnen unent«
b ehrlich-

Ser Kurs für Buchhaltung lehrt über Einnahme unb
SluSgabe, über ©ewinn unb Berluft fi^ 9techenfd)aft zu
geben.

SaS Berftänbnife einer technifcfeen 3eichuung unb bie

gähigfeit, nach einer folgen zu arbeiten, erwirbt man fich

in ben S-achzeichenfurfen für Bauarbeiter, ©chreiner, SrechSler,
Sapezierer, SJtechanifer, SBagner, ©chloffer, ©pengier unb
©ärtner. 31IS Borbereitung für biefe Kurfe bienen bie Kurfe
Sinearzeichnen, ©eometrie unb barfteEenbe ©eometrie.

Ein neues f^elb ber Spätigfeit betritt bie ©ewerbefipute
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und mit größerer Berechtigung: „Wie man's treibt, so geht's."
— Obschon nun Jedermann die packende Wahrheit dieser

Worte anerkennen muß, so ist man doch in unserer Zeit
darüber, wie man es zu treiben hat, um vorwärts zu kom-

men, vielfach anderer Ansicht als unsere Vorfahren. Mit
überlegenem Lächeln, mit dem Bewußtsein, das verstehe ich

besser, sagt uns wohl ein angehender junger Geschäftsmann:
„Ja, das war in früheren Zeiten möglich ---- heute ist das

ganz anders geworden, heute will die Welt betrogen sein;
es kommt nur darauf an, wer das besser und liebenswür-
diger zu Stande bringt." Damit glaubt er auf dem besten

Wege zu sein, in kürzester Zeit ein reicher Mann zu werden,
weil er speziell auf die „Dummen" rechnet, die nach einer
alten Erfahrung in der Welt nicht aussterben werden. Aber
ist es schon eine nichts weniger als beneidenswerthe Existenz,
die sich auf die geistigen Mängel Anderer gründet, so wird
es sich auch in den meisten Fällen in nicht allzulanger Zeit
doch als verfehlte Spekulation herausstellen, und daß wenig-
stens da, wo es sich um die Befriedigung der nothwendigsten
Lebensbedingungen handelt, auch die Dummen mit der Zeit
gewitzigt werden und sich hüten, da zu kaufen, wo sie durch
unreelles Gebühren ausgebeutet werden, ist sehr bald voraus-
zusetzen und mit zwingender Nothwendigkeit wird sich sowohl
im Laden des Kaufmannes, als in der Werkstätte des produ-
zirenden Handwerkers die alte, aber goldene Regel auch in
unserer Zeit als wahr erweisen, welche heißt: „Ehrlich währt
am längsten." Wie aber im Allgemeinen die Ehrlichkeit der
beste und zuverlässigste Grundsatz ist, welcher jeder Existenz,
jedem Streben erst festen und sichern Boden gibt, welcher
dem Kaufmanne, der im Großen arbeitet, Käufer und Kunden
herbeizieht und festhält, so ist es auch im Kleinen. Die Un-
ehrlichkeit im Handel und Wandel gleicht jenen Hunger-
quellen, welche zu Zeiten mit großer Wasserfülle hervor-
sprudeln, dann aver für lange Zeit plötzlich versiegen. Dabei
kann es freilich nicht ausbleiben, daß es Einzelnen, welche
sich um diesen obersten Grundsatz nicht kümmern, dennoch

gelingt, sich emporzuarbeiten. Aber auf solche Beispiele soll
ein junger Geschäftsmann nicht sehen, sondern auch bedenken,

daß die Ehrlichkeit nicht die einzige Empfehlung für ihn sein

darf. Ebenso wie diese ist Umsicht, Geschäftskenntniß, an-
genehme Form des Verkehrs mit seinen Kunden und Fleiß
und Ausdauer nothwendig.

Wie oft hört man sagen: das ist eine grundehrliche Haut,
aber er weiß mit den Leuten nicht umzugehen; da verdirbt
der Eine durch seine rauhe Umgangsform, was ein Anderer,
der vielleicht lange nicht so gut und solid arbeitet, spielend
durch gewandtes, freundliches, zuvorkommendes Benehmen ge-
winnt. Oder, welchen peinlichen Eindruck macht es auf die

Kunden, wenn der Geschäftsinhaber sich in seinem eigenen
Waarenlager selbst nicht auskennt und erst nachsehen muß,
was Dieses oder Jenes kostet oder gar danach fragen muß.
Wie unangenehm berührt es den Kunden, wenn er am Tage,
wo er bestimmt darauf rechnet, seine bestellte Waare oder
Arbeit zu erhalten, damit abgefertigt wird: „Ja, das ist noch

nicht fertig." Und das wiederholt sich täglich viel hundert
Mal. Wie reimt sich das mit den fortwährenden Klagen
über schlechten Geschäftsgang? Wie sehr muß ein solcher Ge-
schäftsmann in den Augen seiner Kunden verlieren, wenn er

sich nicht daran gewöhnr, dieselben prompt und verläßlich zu
bedienen und eine übernommene Arbeit auch zur festverspro-
chenen Zeit fertig zu haben. Nicht weniger ist es von grüß-
tem Nachtheil für ihn, wenn er eine Arbeit nicht voraus be-

stimmt berechnen kann. Wie häufig geschieht es, daß bei
der Bestellung gleich nach dem Preis gefragt wird. Es ge-
schieht dies meistens weniger darum, um denselben möglichst
niedrig gestellt zu erhalten, als um sich überhaupt darüber

zu orientiren und sich erst dann entschließen zu können, Das
oder Jenes machen zu lassen. Wie peinlich ist es dann,
wenn der Kunde kommt, die fertige Arbeit um den festbe-
stimmten Preis übernehmen will und dann erfährt, daß die-
selbe um 25 bis 50, ja selbst 100 Prozent mehr kostet. Der
Kunde ist gezwungen sich zu sagen: „entweder der Mann ver-
steht sein Geschäft nicht, oder er will dich Übervortheilen."
Daß aber ein auf diese Arbeit bedienter, kaum gewonnener
Kunde auf immer verloren geht, ist das unvermeidliche Re-
sultat einer solchen Gebahrung.

Gewiß sind die Zeitverhältnisse im Allgemeinen für jedes
gewerbliche Unternehmen sehr ungünstig und die Hoffnung
Vieler, schnell zu einem Vermögen zu gelangen, meistens
eine illusorische; aber zu einem anständigen, ordentlichen Aus-
kommen können und werden es alle Diejenigen bringen, welche
sich durch ehrliches Gebahren, durch gefälliges Benehmen
ihren Kunden gegenüber auszeichnen, welche es sich zur streng-
sten Pflicht machen, jede übernommene Arbeit zur Verspro-
chenen Stunde abzuliefern, weil die Kundschaft sich lieber
gleich vom Anfang an mit einem längeren Termin befreundet,
als dann zwei bis dreimal umsonst zu kommen. Also die
größtmöglichste Pünktlichkeit in der Ausführung. Ein wei-
terer Punkt von größter Wichtigkeit ist eine genaue Berech-

nung der übernommenen Arbeit. Nicht den billigsten Preis
zu machen ist vortheilhaft, sondern einen solchen, der eine

gute Arbeit, wie man zu sagen Pflegt, mit einem bürgerlichen
Nutzen möglich macht. Nicht überbieten, nicht schleudern,
sondern eine richtige genaue Berechnung mit einem

anständigen, aber nicht übermäßigen Gewinn. Aber diesen

Preis dann auch festhalten und bei der Ablieferung nicht
überschreiten. Denn das discredirt am allermeisten. Nur
einem solchen Geschäftsmann kann es bei Fleiß und Aus-
dauer auch in gegenwärtiger Zeit nicht fehlen, derselbe wird
niemals Mangel an Arbeit haben.

Gewerbliches Bildnngswesen.
Die Gewerbeschule für Zürich und Umgebung erfreut

sich stets eines starken Besuches; die Anzahl der Schüler
schwankt seit Jahren zwischen 400 und 600. Für das lau-
sende Semester haben sich nicht weniger als 566 Schüler
eingeschrieben, welche erhebliche Zahl genügend die Noth-
wendigkeit einer solchen Anstalt beweist.

Die Schule bezweckt die Förderung der beruflichen und
theoretischen Ausbildung des Handwerkers und Arbeiters.

Zu diesem Ziele stehen dem Lehrling und dem Gesellen
die verschiedensten Kurse zur Verfügung in freier Wahl.
Sind die Kenntnisse aus der Volksschule während mehr-
jähriger Lehrzeit etwas erblaßt, so können dieselben in den

Kursen: Schreiben, Geschäftsaufsatz und Rechnen wieder auf-
gefrischt werden. Zur Uebung von Äuge und Hand und

zur Läuterung des Geschmacks empfiehlt sich Jedem, beson-
ders aber dem Zimmermann, dem Schloffer und dem Schreiner
das Freihandzeichnen und Modelliren; dem Maler, Litho-
graphen und Xylographen ist das Freihandzeichnen unent-
b ehrlich.

Der Kurs für Buchhaltung lehrt über Einnahme und

Ausgabe, über Gewinn und Verlust sich Rechenschaft zu
geben.

Das Verständniß einer technischen Zeichnung und die

Fähigkeit, nach einer solchen zu arbeiten, erwirbt man sich

in den Fachzeichenkursen für Bauarbeiter, Schreiner, Drechsler,
Tapezierer, Mechaniker, Wagner, Schlosser, Spengler und
Gärtner. Als Vorbereitung für diese Kurse dienen die Kurse
Linearzeichnen, Geometrie und darstellende Geometrie.

Ein neues Feld der Thätigkeit betritt die Gewerbeschule
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âûricf) mit ben fpegtell beruflichen
gactjturfen. 3unächft finb zwei, näm=

lieh ein n eib e£urë für Sdju»
fter nnb einer für Schweiber, ein=

gerietet worbeit.
®er offene 3et<ï)enfaal in ber

Sdjipfe ift für Sebermann täglich
(Sonntag nnb SJfontag auggenom»
men) sur freien Senufcung unent»

geltlidj geöffnet. ®ie Senußitng
begfelben empfiehlt fid^ befonberg
für Arbeiter, welche momentan ohne

Slrbeit, ihre 3et± nüßltch ausfüllen
Wollen. Sinei) tganbwerter, Welche

größere 3rtihnungen, mie SBerîriffe
auszuführen haben, fönnten biefeg
Soïat mit Sortheil benußen.

Schließlich ift noch beS Unter»

ridjte® in ber franjöfifchen Sprache

ju gebenten, Welcher mit ben erften
Slnfängen beginnenb in brei 3ahreS=
lurfen ertheilt toirb. SMhrenb biefer
3eit foUte fid) ein Seïjrling roohl
fo Diel aneignen fönnen, baß er

bei feinem. (Sang in bie fÇrembe fid)
bei unferm oiel befudjten Stachbarn
oerftänblich machen tonnte.

©inzelne Surfe finb fo ftarf be»

fud)t, baß 2, 3 unb 4 Slbtheiinngen
im gleichen Unterrichtsfach gemacht
merbeit mußten. 3m ®anzen finb
feht 33 Staffen, welche öon 19
Seinern geleitet werben. Unter»

richtet wirb währettb 91 Stnnben
in ber Sßodje nnb ztoar an 2Bod)en=
abenben nnb Sonntag Sormiitag.

Staatliche Sehrliugêunterftiu
hung itt Ippcnjett 3l.=Sll). ®er Sie»

gierungSrath hat über bie ftaatliche
Unterftühung üon Sehrlingen für
©anbwert ober ©ewerbe unb 3n=
buftrie ein Stegulatiö ertaffen. Stach

biefem Stegulatib richtet fich bie

igöhe ber einzelnen fantonalen Sei»
träge einerfeitS nach ber ©röße
be§ oom SantonSrathe auSgefeßten
Srebiteg nnb anberfeitg nach ber 3af)I
ber zw berüctfichtigenben Unterftü»
hungSgefnche. Sei fèanbWerfglehr»
fingen bârf ber fantonale Seitrag
bie §älfte ber öon ©emeinben unb
Sorporationen geleifteten Summe
nicht überfchreiten. ®ie fantonaten Seiftungen biirfeit in»
beß teilte Serminbernng ber bisherigen Seiftungen ber ®e=
meinben unb Sorporationen zur ^Çolge haben; fie follen Diel»

mehr biefelben z« tiermehrten Seiftungen auf bem ©ebiete
ber gewerblichen Serufgbilbnng oeranlaffen. fjür iganb»
wertSlehrlinge ift ein fdjriftlidjer Sehroertrag abzufd)ließen
unb in benfetben nebft ben üblichen Sebingitngen bie Se»
bingung aufzunehmen, baß ber Sehrfing zum Sefuche ber
3-ortbitbungsfchule anzuhalten unb ihm bie bazu nöttjige 3eit
Zur Serfügung zu ftetten fei. 2)ie Aufnahme in bie Septe
geflieht in ber Siegel mit bem 16. Sllterêjabre. SDiefelbe
tann unter Umftänben jeboch auch fpäter erfolgen, immerhin
fo, baß eg bem Setreffenbett möglich loirb, bie Setjre noch
oor ©intritt in ben SSttlitärbienft abzufchtießen.

Bb
m

Pnpfrjfiiljiiiiiig.

D

«rfjmtcbctferuc ^itUttng (Vio «at. ®r.)
©ntworfen öon @. Sartt).

B

$emitênie)eiu
©emerbeDerein ber ©tabt St. ©allen. 3n ber legten

®onnerftag abgehaltenen Sütonatäberfammlung beS ©ewerbe»

öerein§ hielt £>err Sllbert Slnberegg, Stebattor ber „Stieferei»
3nbuftrie", einen Sortrag über „©ewerbegefeßgebung unb
©ewerbeftatiftit". ®er Sortragenbe behanbelte bag weit»

greifenbe Sdjema nur in allgemeinen Sögen unb zählte bie

einzelnen ©rrnngenfcßaften auf biefem ©ebiete auf. Sie
©ewerbegefeßgebung unb ©ewerbeftatiftit ift nach feiner 2ln=

ficht noch lange nicht Ijinreichenb georbnet; er beutet auch bie

noch, zu fchaffenben Slugbauungen nur an. $ie ©runbibee
beg Sortragenben geht bahin, e8 follen fich alle Sentfg»
genoffen beSfelben tpanbwerfg ober berfelben Srand)e zu
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Zürich mit den speziell beruflichen
Fachkursen. Zunächst sind zwei, näm-
lich ein Zuschneidekurs für S chu-

ster und einer für Schneider, ein-

gerichtet worden.
Der offene Zeichensaal in der

Schipfe ist für Jedermann täglich
(Sonntag und Montag ausgenom-
men) M freien Benutzung unent-
geltlich geöffnet. Die Benutzung
desselben empfiehlt sich besonders

für Arbeiter, welche momentan ohne

Arbeit, ihre Zeit nützlich ausfüllen
wollen. Auch Handwerker, welche

größere Zeichnungen, wie Werkrisse

auszuführen haben, könnten dieses

Lokal mit Vortheil benutzen.

Schließlich ist noch des Unter-
richtes in der französischen Sprache
zu gedenken, welcher mit den ersten

Anfängen beginnend in drei Jahres-
kursen ertheilt wird. Während dieser

Zeit sollte sich ein Lehrling wohl
so viel aneignen können, daß er

bei seinem Gang in die Fremde sich

bei unserm viel besuchten Nachbarn
verständlich machen könnte.

Einzelne Kurse sind so stark be-

sucht, daß 2, 3 und 4 Abtheilungen
im gleichen Unterrichtsfach gemacht
werden mußten. Im Ganzen sind

jetzt 33 Klassen, welche von 19
Lehrern geleitet werden. Unter-
richtet wird während 91 Stunden
in der Woche und zwar an Wochen-
abenden und Sonntag Vormittag.

Staatliche Lehrlingsunterstü-
tzung in Appenzell A.-Rh. Der Re-
gierungsrath hat über die staatliche
Unterstützung von Lehrlingen für
Handwerk oder Gewerbe und In-
dustrie ein Regulativ erlassen. Nach
diesem Regulativ richtet sich die

Höhe der einzelnen kantonalen Bei-
träge einerseits nach der Größe
des vom Kantonsrathe ausgesetzten
Kredites und anderseits nach der Zahl
der zu berücksichtigenden Unterstü-
tzungsgesuche. Bei Handwerkslehr-
lingen darf der kantonale Beitrag
die Hälfte der von Gemeinden und
Korporationen geleisteten Summe
nicht überschreiten. Die kantonalen Leistungen dürfen in-
deß keine Verminderung der bisherigen Leistungen der Ge-
meinden und Korporationen zur Folge haben; sie sollen viel-
mehr dieselben zu vermehrten Leistungen auf dem Gebiete
der gewerblichen Berufsbildung veranlassen. Für Hand-
Werkslehrlinge ist ein schriftlicher Lehrvertrag abzuschließen
und in denselben nebst den üblichen Bedingungen die Be-
dingung aufzunehmen, daß der Lehrling zum Besuche der
Fortbildungsschule anzuhalten und ihm die dazu nöthige Zeit
zur Verfügung zu stellen sei. Die Aufnahme in die Lehre
geschieht in der Regel mit dem 16. Altersjahre. Dieselbe
kann unter Umständen jedoch auch später erfolgen, immerhin
so, daß es dem Betreffenden möglich wird, die Lehre noch
vor Eintritt in den Militärdienst abzuschließen.
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Schmiedeiserne Füllung (Vio nat. Gr.)
Entworfen von G. Barth.
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Vereinswesen.

Gewerbeverein der Stadt St. Gallen. In der letzten

Donnerstag abgehaltenen Monatsversammlung des Gewerbe-
Vereins hielt Herr Albert Anderegg, Redaktor der „Stickerei-
Industrie", einen Vortrag über „Gewerbegesetzgebung und
Gewerbestatistik". Der Vortragende behandelte das weit-
greifende Thema nur in allgemeinen Zügen und zählte die

einzelnen Errungenschaften auf diesem Gebiete aus. Die
Gewerbegesetzgebung und Gewerbestatistik ist nach seiner An-
ficht noch lange nicht hinreichend geordnet; er deutet auch die

noch, zu schaffenden Ausbauungen nur an. Die Grundidee
des Vortragenden geht dahin, es sollen sich alle Berufs-
genossen desselben Handwerks oder derselben Branche zu
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